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Dienstag, 15.10.2024
Stadt-Apotheke, Nagold, Marktstraße 1, 
Tel.: 07452 5037
Mittwoch, 16.10.2024
Stadt-Apotheke, Dornstetten, 
Hauptstraße 48, Tel.: 07443 967330
Stadt-Apotheke, Haiterbach, 
Marktplatz 9, Tel.: 07456 395
Donnerstag, 17.10.2024
Neckar Apotheke, Horb am Neckar, 
Dammstraße 1, Tel.: 07451 918070
Apotheke am Markt, Altensteig, 
Poststraße 31, Tel.: 07453 3650
Der Notdienst wechselt täglich.  
Beginn und Ende jeweils 8.30 Uhr
Aktuelle Änderungen und die Lage der 
Apotheken können im Internet unter www.
apotheken.de in Erfahrung gebracht wer-
den. Ebenfalls kann die nächste dienstha-
bende Apotheke über die Auskunfts-Tele-
fon-Nr. 11883 gefunden werden.

Soziale Dienste
Evangelischer Tageselternverein im 
Landkreis Calw e. V.
Marion Sailer-Spies
Kontakt: 07452 8410-70
m.sailer-spies@diakonie-nsw.de
Internet: www.diakonie-nordschwarzwald.de
Diakoniestation Altensteig
Am Brunnenhäusle 3
Häusliche Kranken- und Altenpflege, 
Nachbarschaftshilfe u. hauswirtschaftliche 
Versorgung, Betreuungsdienst, Betreu-
ungsgruppe für Menschen mit Demenz, 
Essen auf Rädern, Hausnotruf, Pflegean-
leitung, Hospizdienst
Mo., - Fr., 8.30 - 12.00 Uhr
und 13.00 - 16.00 Uhr, Tel.: 07453 9323-0
Hospizgruppe: Tel.: 07453 9323-25
Evangelischer Diakonieverband im 
Landkreis Calw
www.kreisdiakonie-calw.de
Diakonische Bezirksstelle Nagold
Hohestr. 8, 72202 Nagold
Tel.: 07452 841029, Fax: 074522 841044
post@diakonie-nagold.de
Müttergenesungs- und Mutter-Kind-Kuren
Psychosoziale Familien- und Lebens-
beratung
Offene Sprechstunde: Dienstag und Don-
nerstag 10:30 - 12 Uhr und 15 - 16:30 Uhr 
oder Termin nach Vereinbarung

Landratsamt Calw
Fachdienst Kindertagespflege
Ansprechpartnerinnen: 
Silvia Murphy & Martina Haag
Termine n. Vereinbarung unter
Tel.: 07051 160-146, Fax 07051 795-146; 
E-Mail: Silvia.Murphy@kreis-calw.de oder 
Martina.Haag@kreis-calw.de
Infektionsschutzbelehrungen für Be-
schäftigte in Lebensmittelbetrieben 
und Küchen
nach Vereinbarung, Tel. 07051 160-907
Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfe
Tel. 07051 160-199, 
E-Mail: selbsthilfe@kreis-calw.de
STI – Test- und Beratungsstelle für se-
xuell übertragbare Infektionen
nach Vereinbarung, Tel. 07051 160-928

Anlaufstelle sexuelle Gewalt
Termine nach Vereinbarung

dann direkt ohne Voranmeldung in die 
Praxis kommen. Können Patienten nicht 
in die Notfallpraxis kommen, weil sie bei-
spielsweise bettlägerig sind, erreichen Sie 
unter der Telefonnummer 116 117 den 
Arzt im Bereitschaftsdienst, der für me-
dizinisch notwendige Hausbesuche ein-
geteilt ist. Diese Nummer gilt auch, wenn 
Patienten außerhalb der Öffnungszeiten 
der Notfallpraxis in der Nacht Kontakt 
mit dem diensthabenden Arzt aufnehmen 
möchten, weil sie medizinische Hilfe be-
nötigen. Rufnummer für den ärztlichen 
Notfalldienst (allgemein,- kinder-, au-
gen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst) 
116117 (Anruf ist kostenlos)
Allgemeine Notfallpraxis Nagold
Kreisklinikum Calw-Nagold – 
Kliniken Nagold
Röntgenstr. 20, 72202 Nagold
Öffnungszeiten: Sa., So., und Feiertage 
von 10 bis 18 Uhr.
Kinder Notfallpraxis 
Calw/Freudenstadt
Krankenhaus Freudenstadt
Karl-von-Hahn-Str. 120, 72250 Freudenstadt
Öffnungszeiten: Sa., So., und Feiertage 
von 9 bis 14 Uhr.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht 
mit dem Rettungsdienst zu verwechseln, 
der in medizinischen Notfällen zu rufen 
ist. Dazu gehören insbesondere Verdacht 
auf Schlaganfall oder Herzinfarkt, starke 
Blutungen, Atemnot oder Vergiftungen. In 
diesen Fällen ist sofort die 112 anzurufen.
Kinderärztlicher Notdienst:
Orte: alle Orte des Kreises Calw
Telefon: 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Orte: alle Orte des Kreises Calw
Telefon: 116 117
Zahnärzte
Der zahnärztliche Notfalldienst ist unter der 
Telefonnummer 01801 116 116 (0,039 €/
min) zu erreichen sowie im Internet unter 
www.kzvbw.de abrufbar. Hier erhalten Sie 
Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer 
unmittelbaren Umgebung Notdienst haben.
Tierärzte
Bitte wenden Sie sich an Ihren Haustierarzt.
Der Wochenenddienst beginnt am Freitag-
abend und endet Sonntagnacht, jedoch nur, 
wenn der Haustierarzt nicht erreichbar ist.

Apotheken
Notdienstplan Raum Altensteig

Freitag, 11.10.2024
Waldach-Apotheke, Waldachtal (Salzstet-
ten), Hauptstraße 18, Tel.: 07486 855
Rathaus-Apotheke, Bondorf (Kreis Böblin-
gen), Hindenburgstraße 31, 
Tel.: 07457 8222
Seewald-Apotheke, Besenfeld, 
Nagoldtalstraße 2, Tel.: 07447 1700
Samstag, 12.10.2024
Pinguin-Apotheke, Nagold, Turmstraße 20,  
Tel.: 07452 2003
Sonntag, 13.10.2024
Hermann-Hesse-Apotheke, Ebhausen, 
Nagolder Straße 66/3, Tel.: 07458 99840
Kur-Apotheke, Dornstetten, Hauptstraße 42,  
Tel.: 07443 6545
Montag, 14.10.2024
Apotheke am Markt, Pfalzgrafenweiler, 
Marktplatz 12, Tel.: 07445 2336
Marien-Apotheke, Rottenburg am Neckar 
(Ergenzingen), Utta-Eberstein-Straße 25, 
Tel.: 07457 94370

Öffnungszeiten 
der Gemeinde-
verwaltung

Wichtige Rufnummern
Rathaus Simmersfeld:  Tel. 9320-0
Fax  9320-30
Förster:  0171 3368654
Bauhof:  706
Albblickschule:  4189985
Kita Albblickzwerge:  9109074
Bürgermeisteramt
Montag 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch 08.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr
Freitag 08.00 – 11.30 Uhr

Gemeindekasse
Montag 08.30 – 12.00 Uhr
Dienstag 08.30 – 12.00 Uhr
Mittwoch 08.30 – 12.00 Uhr

15.00 – 18.30 Uhr
Donnerstag 08.30 – 12.00 Uhr
Freitag 08.30 – 11.30 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag sind 
Termine auch am Nachmittag möglich, wir 
bitten um eine telefonische Terminverein-
barung!

Not-/Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Orte: Aichhalden, Altensteig, Altensteig-
dorf, Berneck, Beuren, Egenhausen, 
Ettmannsweiler, Fünfbronn, Garrweiler, 
Grömbach, Heselbronn, Hornberg, Len-
genloch, Monhart, Oberweiler, Simmers-
feld, Spielberg, Überberg, Walddorf, Wart, 
Wörnersberg Telefon: 116 117
Patientinnen und Patienten können zu den 
Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung 
in die Notfallpraxis kommen. Für nicht geh-
fähige Patienten kann in dringenden Fällen 
und einer erforderlichen Akutbehandlung 
ein Hausbesuch über die 116117 ange-
fragt werden. Bei medizinischen Notfällen, 
insbesondere bei Verdacht auf Herzinfarkt 
und Schlaganfall, muss sofort der Ret-
tungsdienst unter der 112 alarmiert werden.
Die Kassenärztliche Vereinigung Ba-
den-Württemberg (KVBW) muss vo-
rübergehend die Öffnungszeiten der 
allgemeinen Notfallpraxen in Baden-
Württemberg einschränken. Hinter-
grund ist ein Urteil des Bundessozial-
gerichtes (BSG), das weitreichende 
Konsequenzen für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst hat und daher An-
passungen an der Struktur erforder-
lich macht. Diese Änderung gilt ab 
25.10.2023 und vorerst bis auf Weiteres.
In der Region Nagold und Horb am Neckar 
wurde der ärztliche Bereitschaftsdienst 
zum 01.02.2014 neu geregelt. Der ärztli-
che Bereitschaftsdienst ist für die ärztliche 
Hilfe zuständig, wenn die Arztpraxen ge-
schlossen sind, also in der Woche abends 
und in der Nacht sowie an den Wochen-
enden und Feiertagen. Die zentrale Not-
fallpraxis am Klinikum Nagold übernimmt 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst an den 
Wochenenden und Feiertagen. Während 
der Öffnungszeiten ist ein Arzt vor Ort in 
der Notfallpraxis. Die Patienten können 
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Pflegestützpunkt im Landkreis Calw
Wir beraten pflegebedürftige Menschen und ihre 
Angehörigen kostenfrei und neutral.
Unsere Kontaktzeiten:
Montag – Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 – 18.30 Uhr und nach Vereinbarung
Tel.: 07051 160329
Ambulante Krebsberatungsstelle für den Landkreis Calw
Angebot für Betroffene und Angehörige einer Krebserkrankung 
beim Diakonieverband nördlicher Schwarzwald in Nagold, Hohe 
Straße 8, 72202 Nagold. 
Telefonische Kontaktaufnahme unter 07452 841029 oder per  
E-Mail unter krebsberatung@diakonie-nsw.de.

Onyx Beratungsstelle

Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen des Landkreises Calw
–  Vertrauliche Beratung bei sexualisierter Gewalt an Kindern und Ju-

gendlichen für Betroffene, Angehörige und Vertrauenspersonen
– Gemeinsame Erarbeitung von Handlungskonzepten
– Verleih von Präventionskoffern für verschiedene Altersgruppen 
an Fachkräfte
Kontakt: Freudenstädter Str. 30, 72202 Nagold, Tel. 07051 160-
7380; E-Mail: onyx@kreis-calw.de oder www.kreis-calw.de/onyx
Schuldnerberatung
Offene Sprechstunde:
Mittwoch 15:00 bis 17:30 Uhr oder Termin nach Vereinbarung

Migrationserstberatung
Termin nach Vereinbarung
Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention 
und Rehabilitation, Fachstelle Sucht
Bahnhofstr. 31, 75365 Calw, Tel. 07051 93616,
Fax 07051 936188, E-Mail: fs-calw@bw-lv.de
Beratungsgespräche sind nach Terminvereinbarung möglich.
Soziale Hilfen
„WEISSER RING“ – Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von 
Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V. Infotele-
fon 01803 343434, Außenstelle Calw, Tel. 07082 4131725.
Deutsches Rotes Kreuz
DRK-Kreisverband Calw e. V.
Geschäftsstelle
Rudolf-Diesel-Straße 15, 75365 Calw
Telefon: 07051 7009-0, Fax: 07051 7009-1999
E-Mail: info@drk-kv-calw.de, Internet: www.drk-kv-calw.de
Notfallrettung/Feuerwehr Telefon: 112
Krankentransport Telefon: 07051 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Telefon 116117

Soziale Dienste
Mobilruf, Hausnotruf, „Essen auf Rädern“, Fahrdienste, Ge-
sundheitsprogramme (Gymnastikgruppen / Aktivierende 
Hausbesuche)
Sabine Wiegand, Telefon: 07051 7009-4444
E-Mail: sabine.wiegand@drk-kv-calw.de
Daniel Vejsada, Telefon: 07051 7009-4444
E-Mail: daniel.vejsada@drk-kv-calw.de
Fax: 07051 7009-4119
Rotkreuz-Kurse
z. B. Erste Hilfe oder Ersthelfer in Betrieben
Werner Schlotter, Telefon: 07051 7009-3300
E-Mail: ausbildung@drk-kv-calw.de
Tagespflege
Tagespflege „Tagestreff alte Honigfabrik“
Calwer Straße 65a, 75399 Unterreichenbach
Christiane Revez Mohr, Telefon: 07235 421981-10
christiane.revez-mohr@drk-calw-sd.de
Tagespflege „Tagestreff Calw“
Mörikestraße 4, 75365 Calw-Stammheim
Christiane Revez Mohr, Telefon: 07051 7009-6200
christiane.revez-mohr@drk-calw-sd.de

Wohlfahrts- und Sozialarbeit
Betreuung im häuslichen Bereich, Seniorentagesausflüge, Patien-
tenbetreuung, Glücksmomente
Birgit Klaus, Telefon: 07051 7009-3230
E-Mail: birgit.klaus@drk-kv-calw.de

Dauerpflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Pflegezentrum „Am Lemberg“, Mörikestraße 22, 72202 Nagold

Telefon: 07452 63104-340
E-Mail: info@drk-calw-sd.de, Internet:www.drk-calw-sd.de
Auskünfte rund um Ihre Mitgliedschaft
Gudrun Seeger, Telefon 07051 7009-3400
E-Mail: gudrun.seeger@drk-kv-calw.de
Pflege- und Seniorenhotline
Kostenlose Beratungshotline - Telefon: 07051 7009-5555
Erreichbarkeit: Jeden Mittwoch und Freitag von 16.00-19.00 Uhr

Landratsamt Calw
Betreuungsbehörde
Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten und Betreu-
ungsverfügungen
Unterschriftsbeglaubigungen auf Vorsorgevollmachten und Be-
treuungsverfügungen
Informationen zum Betreuungsrecht
Kontakt: 07051 160-217

EUTB Ergänzende 
unabhängige Teilhaberberatung

Im Landkreis Calw Beratungsangebot für Menschen mit 
Behinderung zu Fragen der Teilhabeleistungen
Beratungsstelle in der Urschelstiftung (Burgcenter)
1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH
Zwingerweg 2, 72202 Nagold, Tel.: 0162 6093821
E-Mail: teilhabeberatung@1a-zugang.de
Beratungen finden nach telefonischer Terminvereinbarung statt.
Wir bieten auch aufsuchende Beratung an.

Termine/Veranstaltungen

Samstag, 12. Oktober
F-Jugend-Spieltag des TSV Simmersfeld
20:30 Uhr Black Forest Jazz Festival im Festspielhaus
Montag, 14. Oktober
20:00 Uhr Übung FFW Abt. Aichhalden-Oberweiler
Donnerstag, 17. Oktober
12:00 Uhr Senioren-Mittagstisch im Landgasthof Anker
Freitag – Samstag, 18. – 19. Oktober
Sauwetterfest der Hütte e. V.
Samstag, 19. Oktober
14:00 Uhr Bücherflohmarkt, Albblickhalle
20:30 Uhr Celtic Folk im Festspielhaus
Montag, 21. Oktober
19:30 Uhr Übung FFW Abt. Simmersfeld und Abt. Beuren
Mittwoch, 23. Oktober
Kirbemarkt in Simmersfeld
20:00 Uhr Gemeinderatssitzung
Freitag – Samstag, 25. – 26. Oktober
Dreschschuppenfest Fünfbronn
Samstag, 26. Oktober
19:00 Uhr Übung FFW Abt. Simmersfeld
Freitag, 01. November
18:00 Uhr Laternenlauf des Musikvereins Simmersfeld, Treffpunkt 
Albblickschule
Samstag, 02. November
FFW Abt. Aichhalden-Oberweiler Ausflug
Montag, 04. November
20:00 Uhr Bibel-Uni
Dienstag, 05. November
14:00 Uhr Seniorennachmittag im Kursaal

Freitag, 08. November
20:00 Uhr Übung FFW Abt. Aichhalden-Oberweiler
Samstag, 09. November
20:30 Uhr Revue Lea Kirn im Festspielhaus
Samstag – Sonntag, 09. – 10. November
Tag der offenen Tür mit Schlachtplatte FFW Abt. Simmersfeld
Samstag, 16. November
20:30 Uhr Kabarett Anny Hartmann im Festspielhaus
Mittwoch, 20. November
Buß- und Bettag
19:30 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche



Nummer 41
Freitag 11. Oktober 20244



Nummer 41
Freitag 11. Oktober 2024 5

Amtliche Mitteilungen

Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Mitt-
woch, 23. Oktober 2024, um 20.00 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses Simmersfeld, statt. Interessenten sind zur Teilnahme 
herzlich eingeladen.
Für die Zuhörer und die Presse liegen die Vorlagen, die den Ge-
meinderäten zur Vorbereitung zugesandt werden, – wie üblich – 
im Sitzungssaal auf. Auf die ortsübliche Bekanntgabe gemäß § 34 
GemO an der Rathaustafel und den Bekanntmachungstafeln wird 
hingewiesen.

Aus der Arbeit des Techn. Ausschusses

Sitzung des Technischen Ausschusses am 25.09.2024 
(öffentlich, Sitzungssaal)
anwesend: 5 Mitglieder (Normalzahl: 6)
Vorsitzender: Bürgermeister Jochen Stoll

1)  Vorstellung des geplanten Bauvorhabens Errichtung ei-
nes Carports, Flst. 78, 79, Freudenstädter Str. 4, Markung 
Simmersfeld

Das Vorhaben wurde bereits in einer früheren Sitzung thematisiert. 
Da es hierbei Rückfragen gab, wurde Herr Hoffmann von der Kul-
turwerkstatt zur Erläuterung des Planes eingeladen. Dieser erläu-
tert die Funktionen des Carports für die Kulturwerkstatt: Dort solle 
ein Wohnwagen und eventuell Fahrzeuge, die für Aufführungen 
benötigt würden, untergestellt werden. In der Vergangenheit sei 
hierfür ein Zelt genutzt worden, welches allerdings zusammenge-
brochen ist und Beschädigungen an einem geliehenen Fahrzeug 
verursacht hat. Ferner sollen im Carport auch Lagerflächen ent-
stehen, da hierfür schon jetzt nicht genug Platz bestünde. Laut 
Herr Hoffmann sei dieses Vorhaben verfahrensfrei, da die Grund-
fläche weniger als 30 m² betrage.
Herr Stoll gibt zu bedenken, dass es zu Schwierigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Abgrenzung von Außen- und Innenbereich 
kommen könnte. Dies würde man aber noch mit dem Landrats-
amt klären.
Die weitere Diskussion findet unter der Annahme, dass es sich um 
ein Innenbereichsvorhaben handelt, statt.
Herr Roller schlägt vor, dass eventuell ein weiter reichender Dach-
vorsprung sinnvoll wäre. Dies sieht Herr Hoffmann anders.
Herr Friedemann Waidelich und Herr Kübler befürchten in diesem 
Zusammenhang eine Zersiedlung mit kleinen Schuppen und Ga-
ragen, die die Ansicht des betroffenen Gebietes beeinträchtigen. 
Herr Hoffmann entgegnet, dass der Carport von der Straße nicht 
einzusehen sei, da sich davor ein Container befindet.
Herr Bruder schlägt vor, dass statt des Containers und des Car-
ports, ein größeres Gebäude errichtet werden könnte, welches 
dann genehmigungspflichtig wäre. Dies halte er für die sinnvollere 
Lösung. Herr Lenk und Herr Friedemann Waidelich stimmen dem 
zu. Herr Hoffman möchte den Container allerdings nicht gegen 
einen größeren Carport austauschen, da ein solches Großprojekt 
aktuell unrealistisch und nicht zu stemmen sei.
Herr Friedemann Waidelich fragt noch, ob es sich bei dem Ge-
biet um ein Landschaftsschutzgebiet handele, was jedoch durch 
Herrn Stoll verneint wird.
Herr Roller meint, dass der Carport maximal die Höhe des Contai-
ners haben dürfte, um nicht einsehbar zu sein.
Herr Stoll schlägt noch vor, dass auch der Standort hinter dem 
„Post-Gebäude“ auf Flurstück 79/11 denkbar wäre. Herr Lenk 
gibt allerdings zu bedenken, dass es hier Probleme mit den Nach-
barn und dem Nachbarschaftsrecht geben könnte. Die Idee wird 
vom Gremium verworfen.
Das Gremium signalisiert trotz der geäußerten Bedenken die Mög-
lichkeit dem Vorhaben zuzustimmen.

Herr Stoll stellt folgenden Antrag:
Als Grundstückseigentümerin erteilt die Gemeinde Sim-
mersfeld – vertreten durch den Technischen Ausschuss – 
ihre Zustimmung zu oben genanntem Vorhaben.
Der Antrag wird bei einer Enthaltung und einer Nein-Stim-
me mehrheitlich angenommen.

2)  Bauantrag: Um- und Erweiterungsbau im EG und DG ei-
nes Dreifamilienwohnhauses, Flst. 44/1, Hauptstraße 26, 
Markung Aichhalden-Oberweiler

Herr Bruder tritt aus Befangenheitsgründen in den Zuschauer-
raum zurück.
Eine Diskussion ist im Gremium nicht gewünscht.

Antrag:
Das Einvernehmen der Gemeinde zu o.g. Vorhaben wird er-
teilt.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

3) Verschiedenes / Bekanntgaben
Keine.

Aus der Arbeit des Gemeinderats

Sitzung des Gemeinderates am 25.09.2024 (öffentlich) im Sit-
zungssaal des Rathauses
anwesend: 13 Mitglieder (Normalzahl: 15)
Vorsitzender: Bürgermeister Jochen Stoll

Bürgerfragestunde:
Es werden keine Fragen gestellt.

1)  Repowering des Windparks Nordschwarzwald, Vorstel-
lung durch den Eigentümer, die Statkraft Erneuerbare 
GmbH

Nach einer allgemeinen Einführung ins Thema durch Herrn Stoll 
stellen Frau Sonja Glauert-Derrien und Herr Andreas Wagner die 
Pläne der Statkraft Erneuerbare GmbH für den Windpark Nord-
schwarzwald anhand von einer Präsentation vor.
Zunächst wird das Unternehmen Statkraft und seine Ziele kurz 
vorgestellt. Herr Wagner führt direkt zu Beginn aus, dass man 
den Park nur gekauft habe, um später auch ein entsprechendes 
Repowering durchzuführen. Dies bedeutet, dass die bisherigen 
14 Anlagen samt Fundament komplett abgebaut werden und an 
anderer Stelle neue, deutlich höhere Windkraftanlagen errichtet 
werden. Die EEG-Förderung wird 2026/2027 auslaufen, daher sei 
es bereits jetzt an der Zeit über Veränderungen im Windpark nach-
zudenken.
Im Gemeindewald Simmersfeld sind aktuell vier neue Windener-
gieanlagen geplant, die die zwei bisherigen Windräder auf dem 
Waldeigentum der Gemeinde Simmersfeld ersetzen sollen.
Bei dem von Statkraft erstellten Layout handelt es sich um einen 
sehr frühen Entwurf, da man noch sehr zu Beginn des Planungs-
zeitraums sei. Daher könne man auch keine ganz exakte und 
spezifische Aussage zur Gesamtanzahl an Windkraftanlagen, die 
letztlich errichtet werden sollen, machen. Die Anzahl wird jedoch 
über der des bisherigen Parks liegen und mehr als 20 Anlagen 
betragen.
Frau Münster fragt, wie hoch die neuen Windräder sein werden. 
Herr Wagner teilt mit, dass die neuen Anlagen vom Typ Vestas 
V270, welche aktuell noch gar nicht auf dem Markt sind, eine 
Turmhöhe von 199 Metern haben werden und mit einer Gesamt-
höhe (inkl. Rotorblatt) von 280 Metern zu rechnen ist. Dies wäre 
auch in Bezug auf den Ertrag positiv und die Problematik bezüg-
lich Vogelschlags würde sich hierdurch reduzieren. Bereits eine 
um 25 Meter geringere Höhe würde den Ertrag um 10 % senken.
Frau Dr. Hector fragt, warum die neuen Windräder laut aktueller 
Planung weiter von der B294 abrücken und ob dies mit Eisschlag 
zu tun habe. Herr Wagner gibt zur Antwort, dass dies mit den 
Luftturbulenzen, welche durch die Windräder verursacht werden, 
zu tun hat und die Anlagen daher weiter voneinander entfernt sein 
müssten, um sich nicht gegenseitig negativ auf den Ertrag aus-
zuwirken.
Herr Schwemmle und Herr Kübler merken an, dass die geplan-
ten Anlagen noch näher an die Bebauung – vor allem im Ortsteil 
Fünfbronn – heranragen, als dies bisher schon der Fall war und 
wollen wissen, ob für die höheren Anlagen nicht auch ein höherer 
Abstand zur Wohnbebauung notwendig sei. Frau Glauert-Derrien 
antwortet, dass die neuen Anlagen nicht automatisch höhere Ab-
standsflächen bräuchten, sondern es auf Immissionsgrenzen be-
züglich Schatten und Lärm ankommen wird. Zudem werden für 
die Anlagen auch Umweltstudien in Auftrag gegeben werden, wel-
che dieses Thema ebenfalls beleuchten sollen. Außerdem seien 
die neuen Anlagen prinzipiell leiser und könnten bei Bedarf in der 
Nacht heruntergepegelt werden.
Herr Blaich fragt, ob dann in 30 Jahren beim nächsten Repowe-
ring wieder damit zu rechnen ist, dass die Anlagen noch näher an 
die Bebauung heranrücken. Laut Herr Wagner gelten die bisheri-
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gen Ausnahmeregelungen zum Repowering noch bis 2030. Da-
nach seien solche Ausnahmen dann wohl nicht mehr zu erwarten.
Herr Schwemmle fragt noch zur Leistungsstärke der neuen Wind-
räder. Diese soll laut Herrn Wagner 7,2 MW betragen. Dieser sagt 
noch, dass er Verständnis für die Sorgen habe und man mit vielen 
Informationsangeboten künftig gegensteuern will. Frau Glauert-
Derrien sagt noch, dass es für das Projekt eine eigene Webseite 
geben solle, auch sonst werde man mit Bürgerinformationsveran-
staltungen u. Ä. jederzeit versuchen, alle Beteiligten bestmöglich 
zu informieren.
Herr Friedemann Waidelich will auch noch zum Ausdruck brin-
gen, dass er die Errichtung von so vielen Windkraftanlagen für 
sehr erdrückend halte. Außerdem will er wissen, ob der Windpark 
in mehreren Abschnitten errichtet wird. Herr Wagner antwortet, 
dass man das gesamte Projekt „auf einen Rutsch“ und nicht in 
mehreren Abschnitten realisieren wolle.
Herr Lenk merkt noch an, dass er eine Visualisierung der geplan-
ten Anlagen für sinnvoll erachten würde, sonst könne man sich 
das Ganze nicht richtig vorstellen. Herr Wagner sagt zu, dass man 
versuchen werde zeitnah eine solche Visualisierung zu liefern.
Frieder Waidelich möchte wissen, wie oft der bisherige Park ab-
geschaltet werden muss. Herr Wagner hat hierzu keine Informa-
tionen, sagt aber zu, diese zeitnah an die Gemeindeverwaltung 
zu geben.
Frau Dr. Hector fragt nach der notwendigen Strominfrastruktur und 
ob bspw. im Bereich der Wasserstoffproduktion etwas geplant ist. 
Herr Wagner meint, dass Wasserstoff aktuell bei diesem Windpark 
kein Thema sei, sondern man sich eher Batteriespeicher vorstellen 
könnte. Auch für den Stromabtransport wird es neue Leitungen 
benötigen. Herr Lenk schließt sich hier an und sagt, dass für einen 
geplanten Windpark mit einer Leistung von mehr als 200 MW ein 
110 kV-Netz notwendig sei, welches an die Umspannwerke der 
Umgebung angeschlossen werden müsse.
Frau Glauert-Derrien sagt, dass man mit den Gesprächen noch 
recht zu Beginn ist und daher auch noch nichts Genaues sagen 
könnte. Erst wenn die Pachtverträge mit den Gemeinden ge-
schlossen sind, könne man mit den genauen Planungen begin-
nen. Erst dann werde man an die NetzeBW für den entsprechen-
den Stromnetzausbau herantreten.
Herr Lenk meint, dass es hier zu Schwierigkeiten kommen könnte, 
da es für den Windpark Genehmigungsbeschleunigungen gebe, 
nicht aber für das Stromnetz. Er möchte daher wissen, ob es sein 
könnte, dass der Windpark fertiggestellt wird und dann kein aus-
reichendes Stromnetz da ist. Herr Wagner antwortet, dass der 
Stromnetzausbau in der Tat der Flaschenhals des Projektes sein 
könnte, dass man aber den Windpark erst errichten wird, wenn 
auch das Stromnetz vorhanden ist.
Anschließend werden weitere Details der Planung vorgestellt: Die 
Inbetriebnahme ist für den Zeitraum zwischen Sommer 2029 und 
Sommer 2030 geplant. Es wird auch verschiedene Beteiligungs-
möglichkeiten für die Bürger geben. Die Gemeinde Simmersfeld 
wird garantiert 0,2 Cent pro erzeugter kWh erhalten. Dies ent-
spricht prognostiziert einem Aufkommen von 380.000 Euro pro 
Jahr. Zuzüglich erhält die Gemeinde für jedes Windrad eine jähr-
liche Pacht, welche sich voraussichtlich im unteren sechsstelligen 
Bereich befinden wird.
Abschließend werden noch einige weitere Fragen beantwortet:
Herr Roller möchte wissen, ob denn von den alten Windrädern 
nichts wiederzuverwenden sei. Herr Wagner meint, dass das Ma-
terial aus den Fundamenten zum Beispiel für den Wegebau ge-
nutzt werden könnte. Die Windräder selbst können jedoch nicht 
wiederverwendet werden.
Herr Blaich möchte wissen, ob es sich bei diesem Vorhaben um 
ein Vorzeigeprojekt handele. Dies wäre laut Frau Glauert-Derrien 
auf jeden Fall zu bejahen – der neue Windpark sei eines der Top-
Projekte von Statkraft.
Frau Glauert-Derrien sagt außerdem, dass man sich seitens Stat-
kraft vorstellen könnte, einen Aussichtsturm o Ä. zu touristischen 
aber auch zu Informationszwecken zu errichten. Herr Stoll hält 
dies für eine durchaus gute Idee und meint, dass Öffentlichkeits-
arbeit für ein solches Projekt wirklich zentral sein muss.
Herr Stoll bedankt sich bei den Vertretern der Statkraft Erneuer-
bare GmbH und schließt den Tagesordnungspunkt mit der Mit-
teilung, dass im Oktober über die Pachtverträge für die 4, evtl. 5 
neuen Windräder auf Grundeigentum der Gemeinde Simmersfeld 
entschieden werde.

2) Bebauungsplan Gartenstraße Ost, Verfahrensbeschlüsse
Herr Stoll erläutert zunächst grob die Planungen und die bisher 
erfolgten Schritte. Weiterhin führt er aus, dass im entsprechenden 

Gebiet noch kein kompletter Grunderwerb erfolgt sei. Trotzdem 
sollen aber direkt für das ganze Gebiet die Verfahrensbeschlüsse 
gefasst werden, da ab dem nächsten Jahr nur noch ein reguläres 
Verfahren zur Bebauungsplanerstellung möglich wäre, welches 
sehr lange dauert. Die Möglichkeit, einen Bebauungsplan in dieser 
Form aufzustellen, wie es jetzt geschieht, wird dann auf absehbare 
Zeit nicht mehr möglich sein.
Herr Schwemmle fragt, ob man einen Bebauungsplan auch in 
Teilen umsetzen kann, da er befürchtet, dass ein privater Grund-
stücksbesitzer im Plangebiet nach Aufstellung des Bebauungs-
planes die Gemeinde zwingen könnte sein Grundstück zu er-
schließen und der Gemeinde hierdurch Nachteile entstünden. 
Herr Stoll bejaht die Möglichkeit der teilweisen Erschließung, weist 
aber auch darauf hin, dass natürlich immer ein Risiko mit der Auf-
stellung von Bebauungsplänen verbunden ist. Die konkrete Frage 
bezüglich des „Erzwingens“ der Erschließung müsste erst noch 
abgeprüft werden.
Auch Herr Lenk meint, dass man in mehreren Bauabschnitten er-
schließen könnte, um das Risiko zu minimieren. Außerdem könn-
ten die 5 Grundstücke entlang der Gartenstraße problemlos er-
schlossen werden.
Herr Frieder Waidelich meint, dass eine Zustimmung des Gemein-
derates mit Vorbehalt sinnvoll sein könnte.
Herr Roller führt noch aus, dass man nichts erschließen solle, was 
einem nicht gehört.
Herr Stoll gibt zur Antwort, dass der Grundstücksankauf in diesem 
Jahr nicht mehr gelingen werde, das schnelle §13b-BauGB-Ver-
fahren aber nur noch bis 31.12. möglich wäre.
Herr Blaich möchte noch wissen, welche anderen Neubaugebiete 
geplant sind. Herr Stoll zeigt das geplante Gebiet Rosenstraße-
West auf einer Karte, sagt aber auch dass alle weiteren Gebiete 
mittelfristig zu sehen seien und die Gartenstraße Ost als nächstes 
Neubaugebiet zu sehen sei.
Frau Herter-Lutz fragt noch, ob der Flächennutzungsplan bereits 
angepasst sei. Herr Stoll führt aus, dass dies nicht notwendig sei, 
da § 13 b BauGB Ausnahmen hiervon ermöglicht.
Herr Lenk möchte noch wissen, warum es kein Pflanzgebot mit 
Streuobst auf den Grundstücken gibt. Herr Stoll sagt, dass dies 
auf den teils doch eher kleinen Grundstücken nicht sinnvoll wäre, 
zudem werden bereits Ausgleichsmaßnahmen für das Neubau-
gebiet mitgeplant.
Weiterhin merkt Herr Stoll an, dass Zelt- und Pultdächer noch in 
den Planentwurf aufgenommen werden sollten, da es bisher auch 
immer üblich war, die Dachform freizugeben.
Frau Dr. Hector fragt, ob es möglich wäre, in diesem Bereich 
Flachdächer zu verhindern, insbesondere auch für das Grund-
stück des ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens gegenüber 
des Feuerwehrmagazins. Herr Stoll sagt, dass letzteres Grund-
stück gar nicht teil des Bebauungsplanes ist, man aber die Dach-
form entsprechend über das Eigentumsrecht bzw. entsprechende 
Klauseln im Kaufvertrag sichern könnte.
Friedemann Waidelich meint noch, dass man keine unnötig limi-
tierenden Faktoren schaffen sollte und daher auch Flachdächer 
nicht ausschließen sollte. Auch Herr Roller schließt sich an und 
sagt, dass das eigene Haus für viele ihr Lebenswerk sei, man 
sich hier verwirklichen können muss und wenn einem nun mal 
ein Flachdach gefällt, dann solle man dies auch bauen können. 
Frau Knödler meint, dass ihr Flachdächer nicht wirklich auffallen 
würden und Herr Blaich schließt sich an und sagt, dass er selbst 
in seinem Wohnhaus ein Flachdach habe. Auch Herr Lenk be-
fürwortet es, Flachdächer im Bebauungsplangebiet freizugeben.
Weiterhin weist Herr Stoll noch darauf hin, dass man Schank- und 
Speisewirtschaften als zulässige Einrichtungen aus den Planunter-
lagen streicht. Hiergegen regt sich im Gremium kein Widerstand.

Herr Stoll stellt folgenden Antrag:
1.  Der Behandlung der Stellungnahmen vom 13.09.2024 aus 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 
Bebauungsplanvorentwurf wird zugestimmt.

2.  Dem Entwurf des Bebauungsplans „Gartenstraße Ost“ in 
der Fassung vom 13.09.2024 mit den vorgenannten Än-
derungen (Streichen von Schank- und Speisewirtschaf-
ten, Aufnahme von Zelt- und Pultdächern in den Bebau-
ungsplan) und der Satzung über örtliche Bauvorschriften 
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 LBO in der Fassung 
vom 13.09.2024 wird zugestimmt.

3.  Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 
erfolgt über die Veröffentlichung im Internet und zusätz-
lich über eine öffentliche Auslegung für die Dauer von 
mindestens einem Monat.
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4.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
werden nach § 4 Abs. 2 BauGB digital unterrichtet und 
zur Äußerung auf digitalem Wege mit der Frist von min-
destens einem Monat aufgefordert.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

3) Neufassung der Hauptsatzung
Zunächst wird der Entwurf für die neue Hauptsatzung durch den 
Verwaltungspraktikanten Niko Wurster kurz vorgestellt. Dieser 
weist noch darauf hin, dass der Verwaltungsausschuss zwei sich 
widersprechende Wertgrenzen zur Zuständigkeitsabgrenzung ge-
troffen hat. Das Gremium ist sich einig, dass nicht die Grenze von 
8.000 Euro, sondern die Grenze von 10.000 Euro gelten soll, bis 
zu welcher der Bürgermeister bei der Bewirtschaftung von Haus-
haltsmitteln zuständig ist.
Frau Dr. Hector meint noch, dass der Bürgermeister sehr weitge-
hende Zuständigkeiten im Personalbereich hätte und man – soll-
te es eines Tages einen undemokratischen Bürgermeister geben 
– hier ein Problem bekommen könnte. Herr Stoll führt aus, dass 
sich die Zuständigkeit auf Assistenzkräfte und Reinigungskräfte 
beschränkt. Für die Besetzung keiner einzigen Stelle im Rathaus 
sei er alleine zuständig. Die Sorge sei daher unbegründet. Auch 
Herr Niko Wurster führt noch aus, dass andere Gemeinden hier 
höhere „Grenzen“ hätten und die Hauptsatzung notfalls durch das 
Gremium auch wieder geändert werden könne. Damit zeigt sich 
Frau Dr. Hector einverstanden.

Antrag:
Der Gemeinderat beschließt die Hauptsatzung wie vorlie-
gend und mit der angepassten Wertgrenze in § 6 Abs. 2 Nr. 1.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

4) Neufassung der Bekanntmachungssatzung
Nach einer kurzen Vorstellung des Satzungsentwurfes durch Ver-
waltungspraktikant Niko Wurster fragt Herr Blaich, ob man regel-
mäßig auf die Webseite schauen müsste, um informiert zu bleiben. 
Herr Wurster antwortet, dass dies bisher auch so gewesen sei. 
Wer nicht ins Mitteilungsblatt geschaut hat, war nicht informiert. 
Zudem werden die Bekanntmachungen weiterhin auch im Mittei-
lungsblatt erfolgen, sodass künftig lediglich ein weiteres Medium 
hinzukommt, über welches informiert wird.
Frau Dr. Hector fragt noch, wie es bei Bekanntmachungen wäre, 
bei denen nach dem „Windhundprinzip“ Dinge vergeben werden: 
Hier hätten diejenigen, die das Mitteilungsblatt beziehen einen 
Nachteil, da sie nur einmal wöchentlich und nicht wie bei der Web-
seite jederzeit Zugang zu den Bekanntmachungen hätten.
Herr Stoll gibt zur Antwort, das so etwas wirklich selten sei, sagt 
aber zu, dass man dies bei den entsprechenden Veröffentlichun-
gen bedenken wird, damit niemandem bezüglich unterschiedli-
cher Bekanntmachungszeitpunkte ein Nachteil entsteht und keine 
Ungleichbehandlung bei der Informierung vorliegt.

Antrag:
Der Gemeinderat beschließt die Bekanntmachungssatzung 
wie vorliegend.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

5) Übernahme einer Bürgschaft
Herr Stoll erklärt kurz, worum es geht. Der Verein Hütte Simmers-
feld e. V. möchte eine PV-Anlage samt Batteriespeicher errichten 
und die Gemeinde soll hierfür eine Bürgschaft über 10.000 Euro 
übernehmen. Dies ist eigentlich rechtlich nicht möglich, allerdings 
hat vorliegend die Rechtsaufsicht eine Ausnahme in Aussicht 
gestellt. Das Gremium signalisiert hierzu seine Zustimmung, al-
lerdings entsteht eine lebhafte Diskussion zum Thema Versiche-
rungsschutz für die neue PV-Anlage. Man kommt überein, dass 
die Versicherung der Anlage und des Speichers zur Bedingung für 
die Bürgschaft werden soll.

Antrag:
Die Gemeinde Simmersfeld übernimmt die Bürgschaft zu-
gunsten des Vereins Hütte Simmersfeld e. V. in Höhe von 
10.000 Euro. Es soll für PV-Anlage und Speicher ausrei-
chender Versicherungsschutz sichergestellt werden.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

6) Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans, Vergabe
Aufgrund von gestiegenen Anforderungen im Bereich der Feuer-
wehrbedarfsplän, soll die Fortschreibung dieses Mal nicht selbst 
erstellt, sondern in professionelle Hände gelegt werden. Hierzu 
wurden Angebote von verschiedenen Firmen eingeholt.
Günstigster Bieter ist die Firma Brandschutz Vier GmbH aus Kip-
penheim.

Antrag:
Die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans wird an 
die Firma Brandschutz Vier GmbH zum Angebotspreis von 
17.314,50 Euro brutto vergeben.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

7) Neubau eines Bürgerzentrums, Vergaben
Die Vergabe für die Lüftungsarbeiten konnte bisher noch nicht 
erfolgen. Aktuell werden noch verschiedene rechtliche Dinge ab-
geprüft.
Bei der Ausschreibung der Heizungsanlage haben sich insge-
samt drei Firmen beteiligt. Entsprechend des Beschlusses des 
Gemeinderates hat der stellvertretende Bürgermeister Wurster 
den Auftrag an den günstigsten Bieter, die Firma Gauß GmbH aus 
Altensteig, zum Bruttopreis von 498.186,80 Euro erteilt.
Weitere Gewerke hatten am 17.09.2024 Submission. Für die PV-
Anlage sind keine Angebote eingegangen. Für das Gewerk Elektro 
sind vier Angebote eingegangen, die aktuell noch geprüft werden.
Friedemann Waidelich schlägt vor, dass man für die PV-Anlage 
eine beschränkte Ausschreibung macht und auf mehrere Firmen 
zugeht. Auch Frau Knödler meint, dass sie entsprechende Kon-
takte herstellen könnte.

8) Erteilung von Negativzeugnissen
Flst. Nr. Gemarkung Größe Bezeichnung lt. Grundbuch
242/5 Simmersfeld 477 qm Landhausstraße

Gebäude- und Freifläche
Antrag:
Die Gemeinde macht von einem etwaigen Vorkaufsrecht in 
Bezug auf das genannte Flurstück keinen Gebrauch und er-
teilt das Einvernehmen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen, das Negativ-
zeugnis wird erteilt.

9) Einführung Job-Rad bei der Gemeinde Simmersfeld
Herr Stoll verliest den Beschlussvorschlag und stellt folgenden Antrag:
- Das Job-Rad soll eingeführt werden.
-  Als Anbieter wird die Firma Bikeleasing ausgewählt. Die 

Verwaltung wird zum Abschluss eines entsprechenden 
Rahmenleasing- und Dienstleistungsvertrags ermächtigt.

-  Die Wertobergrenze für ein Job-Rad wird auf 7.000 Euro 
brutto festgesetzt.

- Online-Händler werden nicht zugelassen.
-  Die Gemeinde gewährt keinen zusätzlichen Zuschuss zur 

Leasingrate.
-  Eine Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung durch die 

Gemeinde wird nicht abgeschlossen.
-  Zwischen dem Personalrat und der Gemeinde soll eine 

entsprechende Dienstvereinbarung geschlossen werden.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

10) Bekanntgaben aus nichtöffentlichen Sitzungen
Der Gemeinderat erklärte sich mit dem Verkauf eines Baugrund-
stücks in Ettmannsweiler einverstanden. Der Gemeinderat be-
fasste sich weiterhin mit einem Entwurf für das Repowering des 
Windparks Nordschwarzwald. Beraten wurde außerdem, wie man 
im Rahmen der Stadtsanierung eine innerörtliche Gemengelage 
auflösen könnte.

11) Verschiedenes, Bekanntgaben
Baustelle Bürgerzentrum Simmersfeld
Die Baustelle macht gute Fortschritte: Die Decke wurde betoniert, 
weitere Wände werden im Moment ebenfalls betoniert. Im Zusam-
menhang mit dem Einbau der Zisterne ist die Vollsperrung der Ot-
to-Kaltenbach-Straße erforderlich – dies dauert voraussichtlich ca. 
2 Wochen. Alle Gebäude sind weiterhin erreichbar, nur die Zufahrt 
direkt von der Altensteiger Straße in die Otto-Kaltenbach-Straße 
ist nicht möglich.
Weiterhin muss noch der Bodenbelag für den Bürgersaal und die 
Flure festgelegt werden. Dazu schauen sich die Gemeinderäte 
zwei Muster für geschliffenen Estrich an.

Breitband Simmersfeld
Der Baubeginn in Simmersfeld hat sich verzögert.
In Fünfbronn wird am 18.10.2024 das Glasfasernetz offiziell frei-
geschaltet.

Stadtsanierung Simmersfeld, weitere mögliche Maßnahmen
Nach Rücksprache mit der Kommunalentwicklung gibt es die 
Möglichkeit für die beiden folgenden Maßnahmen, ebenfalls mit 
Fördermitteln umgesetzt zu werden:
Zum einen wurde im Bereich Dielstraße zwischen Buswartehalle 
und Kreuzung Marienstraße ein Grundstückstausch durchgeführt, 



Nummer 41
Freitag 11. Oktober 20248

sodass diese sehr enge Stelle deutlich verbessert werden kann. 
Das Büro Gaisser wurde mit der Erstellung eines Sanierungsplans 
für diese Teilstrecke beauftragt. Dieser wird als Grundlage für die 
Sanierung im Zusammenhang mit der Stadtsanierung dienen.
Des Weiteren gilt das gleiche für die Wegezufahrt zum Flurstück 
169/2. Dort kam der private Anlieger auf die Gemeinde zu. Man 
könnte dort das Wegegrundstück, das der Gemeinde gehört, in 
einem Teilbereich so ausbauen, dass die Trennung zwischen pri-
vatem und öffentlichem Grundstück auch durch die Ausführung 
erkennbar wird. Das war bisher nicht der Fall.
Vonseiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, den jetzigen ge-
pflasterten Bereich mit einer Asphaltdecke zu versehen und den 
Weg im weiteren Verlauf (ca. 13 m) bis zur hinteren Grundstücks-
grenze mit Schotter zu befestigen.
Frau Münster meint, dass sie eine geschlossene Asphaltdecke für 
sinnvoll erachte. Auch für den Winterdienst wäre dies sicherlich 
die bessere Lösung. Herr Kübler meint, dass man nicht bis zur 
Grundstücksgrenze, sondern nur bis zur Grundstückseinfahrt as-
phaltieren sollte und der restliche Weg geschottert werden könnte. 
Damit zeigt sich das Gremium einverstanden.

Antrag:
Die Asphaltierung bis auf Höhe der Grundstückseinfahrt 
wird zum Angebotspreis von 19.336,21 Euro netto an die 
Firma Strohäker GmbH vergeben.
Der Antrag wird bei einer Enthaltung mehrheitlich ange-
nommen.

Beratender Ausschuss zum Thema Seniorenwohnen
Die Gemeinde Simmersfeld möchte in der Ortsmitte eine Einrich-
tung für Seniorenwohnen schaffen. Gewünscht wird hauptsächlich 
eine Seniorenwohngruppe, aber auch seniorengerechte Wohnun-
gen mit entsprechenden Angeboten. Hierzu hat man auch bereits 
einen Investor gefunden und die Stiftung Innovation und Pflege ge-
winnen können, eine solche Gruppe zu betreiben (anbietergestütz-
te Senioren-WG). Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen 
mittlerweile so geändert, dass der Investor nicht, wie ursprünglich 
beabsichtigt, fast das komplette Gebäude erstellen und finanzie-
ren kann. Stattdessen wurde vorgeschlagen, von einem Dritten 
(beispielsweise die Gemeinde) das komplette Erdgeschoss finan-
zieren zu lassen, was in der aktuellen Situation nicht möglich ist.
Auf der Suche nach alternativen Kooperationspartnern soll nun 
auf Vorschlag von Gemeinderätin Inge Münster ein Ausschuss aus 
dem Gemeinderat gebildet werden, der dieses Thema fortführt 
und dem Gemeinderat Vorschläge unterbreiten kann.
Frau Münster ist selbst bereit, in diesem Gremium teilzuhaben und 
schlägt Hans Wurster als weiteres Mitglied vor. Ebenfalls sollen 
Herr Stoll und Frau Schwarz teilnehmen. Weitere Gremiumsmit-
glieder möchten vorerst nicht teilnehmen. Die Einladungen zu den 
Terminen sollen aber an alle Gemeinderäte geschickt werden, so-
dass diese dennoch an jedem Termin teilnehmen können.
Frau Dr. Hector gibt noch zu bedenken, dass auch die Einrich-
tung einer Tagespflege sinnvoll sein könnte. Allerdings gibt Herr 
Stoll zu bedenken, dass die größeren Träger von Pflegeheimen 
oder Tagespflegeeinrichtungen kein Interesse an einem Standort 
in Simmersfeld haben, da es hier zu wenig Einwohner gebe.
Herr Lenk findet, dass der angedachte Platz in der Ortsmitte von 
Simmersfeld denkbar ungünstig ist. Daraufhin entgegnet Frau 
Herter-Lutz, dass sich dies beispielsweise in Althengstett als sehr 
erfolgreiches Konzept bewiesen habe.
An dieser Stelle wird die Diskussion beendet. Zu diesem Thema soll 
fortan der Ausschuss Seniorenwohnen seine Arbeit aufnehmen.

Wichtiger Hinweis:

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
bitte beachten Sie, dass die amtlichen Bekanntmachungen 
der Gemeinde Simmersfeld ab Januar 2025 über die Web-
seite www.simmersfeld.de erfolgen werden. Zu Informations-
zwecken werden aber sämtliche Bekanntmachungen auch 
weiterhin – wie gewohnt – im Mitteilungsblatt für Sie veröffent-
licht.

Zum Krämermarkt am Mittwoch, den 23. Oktober 2024 la-
den wir Sie herzlich ab 8 Uhr bis 14 Uhr auf dem Dorfplatz ein.
Die Verwaltung wünscht den Standbesitzern und allen Besu-
chern gutes Wetter und viel Vergnügen.

Geschwindigkeitskontrollen

Am Sonntag, den 22.09.2024, wurden in Simmersfeld, B 294, 
Abzw. Aichelberg in der Zeit von 8:41 Uhr bis 10:19 Uhr Ge-
schwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Die Kontrollen erbrachten folgendes Ergebnis:
Gemessene Fahrzeuge: 323
Erlaubte Geschwindigkeit: 70
Überschreitungen bis 10 km/h: 20
Überschreitungen von 11 bis zu 15 km/h: 14
Überschreitungen von 16 bis zu 20 km/h: 7
Überschreitungen von mehr als 20 km/h: 7

Standesamtliche Mitteilungen

Altersjubilare

Wir gratulieren am:

13. Oktober
Frau Gudrun Marianne Dreizler, Dielstraße 27, Simmersfeld
70 Jahre

Die Gemeindeverwaltung wünscht der Jubilarin einen frohen Fest-
tag im Kreise der Familie und Freunde und für das neue Lebens-
jahr alles Gute, vor allem Gesundheit!

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchen-
gemeinde Simmersfeld

Kontakt
Evangelisches Pfarramt Simmersfeld
Pfarrer Alexander Schweizer
Otto-Kaltenbach-Str. 3, 72226 Simmersfeld
Tel.: 07484 388
E-Mail: Pfarramt.Simmersfeld@elkw.de
Homepage: www.evki-simmersfeld.de
Pfarrbüro: Bianca Dengler, Di. und Fr. 9 - 11.30 Uhr

Kirchliche Nachrichten

Freitag, 11.10.
20 Uhr Frauenkreis im Büttner-Haus
Thema: „Frauen der Bibel“ – mit dem Frauenkreis Team
20.10 Uhr Kinderkirch-Vorbereitung im Pfarrsäle
Pfarramt:
Das Pfarramt ist am Freitag, 11.10., wegen Urlaub nicht besetzt.
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INFORMATIONEN

Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,
info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-lesen.de
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